






»Haben die Adressaten 
das Gefühl, dass ihnen 
wertschätzend begegnet 
wird und sie Einfluss 
nehmen können, dann 
bewerten sie die Hilfe 
und ihre eigenen Hand-
lungsmöglichkeiten 
positiver.«

»Wir haben uns vor-
genommen, der Kom-
petenz von Kindern 
und Jugendlichen 
zu vertrauen – und 
ihnen noch besser 
zu zuhören.«



Beteiligung und Beschwerdemöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen  
             in stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe – gesetzliche Regelungen,  
   Rahmenbedingungen, Anforderungen und die konkrete Umsetzung im Alltag.

Kinder und deren Rechte  
    ernst nehmen …

Reaktion auf Missbrauchsfälle:  
Das neue Bundeskinderschutzgesetz.

Der Sommerberg: Beteiligungskultur schon  
frühzeitig etabliert.

Beteiligungskultur und  
professionelle Haltungskultur.



Handlungsfähigkeit reduziert Angst  
vor Kontrollverlust.

Der Kompetenz von  
Kindern und Jugendlichen vertrauen.



Die UN-Kinderrechtskonvention.
                    Die 10 wichtigsten Kinderrechte kurz vorgestellt:  
    Auszug aus dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes – UN-Kinderrechtskonvention. 

Alle Kinder haben die gleichen Rechte.  
           Kein Kind darf benachteiligt werden.

Kinder haben das Recht, bei allen  
    Fragen, die sie betreffen, sich  
          zu informieren, mitzubestimmen  
        und zu sagen, was sie denken.

Kinder haben das Recht, gesund  
     zu leben, Kinder haben das Recht,  
  Geborgenheit zu finden und keine  
              Not zu leiden.

Kinder haben das Recht auf  
    Schutz vor Gewalt, Missbrauch  
           und Ausbeutung.

Kinder haben das Recht, bei ihren  
   Eltern zu leben. Leben die Eltern nicht  
      zusammen, haben Kinder das Recht,  
beide Eltern regelmäßig zu treffen.

   Kinder haben das Recht,  
               dass ihr Privatleben und  
       ihre Würde geachtet werden.

Kinder haben das Recht, zu lernen  
      und eine Ausbildung zu machen,  
   die ihren Bedürfnissen und  
              Fähigkeiten entspricht.

          Kinder haben das Recht,  
               im Krieg und auf der Flucht  
      besonders geschützt zu werden.  

Kinder haben das Recht, zu spielen,  
    sich zu erholen und künstlerisch  
            tätig zu sein.

Kinder mit Behinderung haben  
       das Recht auf besondere Fürsorge  
  und Förderung, damit sie aktiv  
       am Leben teilnehmen können.
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nicht stören!

NEIN



»Manchmal ist es 
auch okay, wenn 
Erwachsene sich 
einmischen. Wer 
weiß, wo ich heute 
wäre, wenn sich da 
keiner eingemischt 
hätte.«



Mitbestimmen.  
       Mitentscheiden. 
  Gehört werden …

 
Workshop zu dem Modellprojekt geRECHT in NRW

Rechte und Beteiligung der Bewohner wurden im Sommerberg immer sehr ernst genommen,  

     aber selten als Thema offensiv diskutiert. Als Kooperationspartner des Modellprojekts geRECHT in NRW  

     (siehe Infokasten auf Seite 11) hat der Sommerberg nun den Schritt getan, über Rechte und  

 Beteiligung aktiv zu diskutieren – und zwar mit den Betroffenen selbst. In einer Workshop-Reihe zum  

          Thema »Rechte und Beteiligung« kamen Kinder und Jugendliche sowie Erzieher aus unterschiedlichen  

                      stationären Einrichtungen des Sommerbergs zu Wort. 

Ein deutliches: Ja, aber …



Klarer Handlungsauftrag. Kindern und Jugendlichen genau zuhören.

Mehr Beteiligung an Entscheidungen, die uns betreffen ...



Modellprojekt geRECHT in NRW.



»Wenn man sich 
beteiligt, kann man 
Probleme lösen.«
                     M. 17 Jahre



Welchen Ansatz verfolgen wir?
Welche Haltung steckt dahinter?

Beteiligung als Chance 
und Lernprozess. 

Wenn man sich beteiligt, 
        ist man dabei!

Rechte und Beteiligung am Beispiel der Heilpädagogischen Tagesgruppe

Was ist eine Heilpädagogische 
Tagesgruppe? 



Brücken bauen.

»Ohne Beteiligung 
führt es zu Streit!« 
                      M. 17 Jahre



Praktische Übersetzung – 
ein Streifzug durch den Alltag.

»Es ist mir wichtig, 
an Gesprächen beteiligt 
zu werden« 
                    M. 17 Jahre



Jedes Kind 
hat ein Recht auf …

K eine Gewalt

 I rrtümer und Fehler machen dürfen

N ie Krieg

D auerhafte Beziehung

E rfahrungen machen können

R ückhalt

R at

E igene Meinung

C hancen

H alt

T agesstruktur

E hrlichkeit



Stellenwert von Kinderrechten.

Was bedeutet das im Alltag für uns? Kinderrechte als Familienprojekt.

Wenn ich zu  
         bestimmen hätte …

 
Familiengruppe in Bechen: Leben und Arbeiten mit Kinderrechten

In unserer Familiengruppe leben wir – Andrea, Franz und Irene – mit sieben Kindern einen 

          ganz normalen Alltag. Basis unseres gemeinsamen Lebens mit den Kindern ist ein demokratisches 

                  Grundverständnis, Wunsch und Sehnsucht nach einem friedlichen Miteinander und eine 

   Auseinandersetzung mit der Umwelt, in der wir als Menschen im Einklang mit der Natur viel bewirken können.



»Es gibt völlig unter-
schiedliche Arten 
der Äußerungen wie 
Stirnrunzeln, grimmiger 
Gesichtsausdruck 
oder auch das Heben 
der Arme.«
                      Hartmut Schöldgen



Unterstützte Kommunikation.
Körperpflege als  
nonverbale Kommunikation.

       Möglichkeiten und  
 Grenzen von Beteiligung.

Rechte und Beteiligung für nicht- und wenig sprechende Menschen  
        am Beispiel einer Wohn- und Lebensgruppe

Die Wohn- und Lebensgruppe 1 am Sommerberg ist ein stationäres Angebot  

               für erwachsene Menschen mit primärer geistiger Behinderung und einem hohen Bedarf  

           an Betreuung und Pflege. Ein multiprofessionelles Team aus pädagogischen Mitarbeitern  

                           und Pflegefachkräften betreut die Bewohner.



Interview

 Ein Stück Norm
        Einsatz von 

perspektive-Gespräch von Hans Barz mit zwei Mitarbeitern 

der Wohn- und Lebensgruppe 1: Eva Angrick, Ergänzungskraft, 

und Hartmut Schöldgen, Heilerziehungspfleger, über die 

Möglichkeiten nonverbaler Kommunikation.

Informationen zu den 
erwähnten Bewohnern.

Herr B., 24 Jahre: 
Infantile Zerebralparese mit 
Tetraparese. Im Alter von 
zwei Monaten kam es zu einer 
Gehirnblutung. Eingeschränkte 
bis fehlende Kommunikations-
möglichkeit.

Herr F., 46 Jahre: 
Schwere geistige Behinderung 
aufgrund frühkindlicher 
Hirnschädigung. Kann sich 
verbal nicht äußern, drückt 
seine jeweilige Stimmungslage 
durch »Schreie« unterschied-
licher Art aus.



alität und der bewusste   
Humor ist sehr wichtig ...

■



Der Beirat gibt Auskunft.
Rechte und Beteiligung in der Eingliederungshilfe des Sommerbergs

Der Beirat ist das Mitwirkungs- und Mitbestimmungsorgan der Bewohner der Eingliederungshilfe 

    des Sommerbergs. Wenn es um das Thema Rechte und Beteiligung geht, ist der Beirat  

         das Gremium, das im Bereich der Eingliederungshilfe am Sommerberg Auskunft  

                geben kann. Wir sprachen mit den Beiratsmitgliedern Sabine Bork und Markus Müller,  

   die beide seit 1995 am Sommerberg sind. An dem Gespräch beteiligt war auch  

          Gabriele Mertens als Mitarbeiterin, die ebenfalls seit 1995 am Sommerberg tätig ist.
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Der Sommerberg ist eine Tochtergesellschaft 
der AWO am Mittelrhein.


